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Patronatserklärung 

 
Die DIC Real Estate Investments GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien mit Sitz in Frankfurt 
am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 104329 
(„DIC REI“), beabsichtigt, einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag („Vertrag“) mit der 
VIB Vermögen AG mit Sitz in Neuburg a.d. Donau, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Ingolstadt unter HRB 101699 („VIB“), abzuschließen, mit VIB als beherrschtem und zur 
Gewinnabführung verpflichteten Unternehmen. Die BRANICKS Group AG mit Sitz in Frankfurt am 
Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 57679 
(„Branicks“), ist unmittelbare alleinige Kommanditaktionärin der DIC REI. Alleingesellschafterin der 
persönlich haftenden Gesellschafterin der DIC REI ist die DIC REI selbst. Branicks gibt hiermit 
folgende Erklärungen ab, ohne dem Vertrag als Partei beizutreten: 
 
1. Branicks verpflichtet sich uneingeschränkt und unwiderruflich dafür Sorge zu tragen, dass DIC 

REI in der Weise finanziell ausgestattet wird, dass DIC REI stets in der Lage ist, alle ihre 

Zahlungsverpflichtungen aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag vollständig bei deren 

Fälligkeit zu erfüllen. Dies gilt insbesondere für die Pflicht zum Verlustausgleich nach § 302 

AktG. 

 

2. Branicks steht den außenstehenden Aktionären der VIB gegenüber uneingeschränkt und 

unwiderruflich dafür ein, dass DIC REI alle ihnen gegenüber bestehenden 

Zahlungsverpflichtungen aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag, insbesondere zur 

Ausgleichszahlung, vollständig bei deren Fälligkeit erfüllt. Insoweit steht den außenstehenden 

Aktionären der VIB ein eigener Anspruch nach § 328 Abs. 1 BGB gegen die Branicks gerichtet 

auf Zahlung an DIC REI zu. Dieser Anspruch und eine entsprechende Haftung von Branicks 

gegenüber außenstehenden Aktionären der VIB gemäß den beiden vorgenannten Sätzen sind 

aber auf den Fall beschränkt, dass DIC REI ihre Verpflichtungen gegenüber außenstehenden 

Aktionären der VIB aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag nicht vollständig bei deren 

Fälligkeit erfüllt und Branicks ihrer Ausstattungspflicht nach Ziffer 1 dieser Patronatserklärung 

nicht nachkommt. 

 

 

3. Diese Patronatserklärung gilt für solche Zeiträume nicht, während derer zwischen der Branicks 

als herrschender Gesellschaft und der DIC REI als beherrschter Gesellschaft ein Beherrschungs- 

und/oder Gewinnabführungsvertrag rechtswirksam besteht. 

 

4. Diese Patronatserklärung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus oder im Zusammenhang mit dieser Erklärung 

zwischen den Parteien entstehenden Streitigkeiten ist, soweit gesetzlich zulässig, Frankfurt am 

Main, Deutschland. 

 
 




